
II-o.5''1-S der Beilagen zu den Stenographischen PrbtokoHen des Nationalrates 

XIV" Gesetzgebungsperiode 

Nr. 321f1J 
1976 -04-' 2 9 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Reinhart, Treichl, Egg, Dr. Kerstnig, Metzker 

und Genossen 
Dr~ Eypeltauer, Prof. Radinger 

an den Bundesminister für Soziale Verwaltung 

betreffend Europiischer Schwerbehindertenausweis. 

Das Ministerkomitee des Eu~oparates hat durch seine Entschließung 
f 

vom 22. Mai 1975 (Nr. 75/15) die Regierungen derl.fitgliedstaaten 

aufgefordert zu erwigen, Schwerbehinderten, die sich in ihrem 

Staatsgebiet aufhalten, bestimmte Erleichterungen und Vergünstigungen 

ohne direkte finanziel~e Implikationen zu gewihren. Es' wurde auch 

empfohlen, dies auf die Angeh5rigen anderer Mitgliedstaaten auszu~ 

dehnen. Um den Nachweis des Schwerbehindertenstatus zu gewihrleisten, 

besonde~s wenn sich die Betroffenen im Auilandauf~alten, erschien 

es dem M1nisterkomltee sinbvoll, die Einführung eines ~Europiischen 
q . , 

Schwerbehindertenausweises vorzuschl~ge~. Dieses· Vorhaben ~ioll durcb 

den Abschluß eines Teilabkommens derjenigen Mitgliedssta~tenver~ 

wirkliebt werden, die sieb daran beteiligen wollen. Bis Jinne~ 1976 

haben die Bund~srepublikDeutscbland,Frankreich urid Italien die 

Absicbt bekundet, an dem Vorhaben teilzunehmen. In (jsterreich sind 

nacb der Bundesverfassung für die Ausstellung von Behindertenaus­

weisen verschiedene Gebiet~k5rpers~haften ~u~tindig; für die Kriegs­

opfer, Hf!!eresbeschidigten, politischebOpfer, für SChwerbeschidigte 

im Sinne des Invalideneinstellurigsgesetzes und für Bezieher von 

Invaliditätspensionen, der Bund, für Zivilinvalidedi,e Bundesländer. 

Wie die Bundesrepubl.iJC Deutschland, welche der Empfehlung des 

Miriisterkomi teesaes Europarates berei ts )eigetreten ~,st,so verfügt 
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auch Osterreich derzeit aber keine Hzentrale StelleN, die far 

die Ausstellung des Ausweises zustindig wire. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundesminister far Soz~ale Verwaltung die nachstehenden 

A n fra gen : 

1.) wie stellt sich das Bundesministerium far Soziale Verwaltung 

zur Entschließung des Ministerkomite~s des Europarates vo. 

22 • .'>tai 1975 (Nr. 75/15) bezüglich Einfahrung eines Europiischen 

Schwerbehindertenausweises ? 

2.) Ist mit einem baldigen Beitritt l>sterreichs zur Gesamtempfehlung 

des Europarates zu rechnen· oder wird l>sterreich zuminde~st Teilbe­

reiche der Empfehlung in Kiirze ratifizieren ? 

3.) Wird das Bundesministerium fiir Soziale Verwaltung die gegen­

stiridliche Empfehlung des Europarates zum AnlaB nehmen~ initiativ 

zu werden, eine generelle Anerkennung der sch~erbesch6digteneigen­

schaft in Österreich zu erreichen und far alle Schwerbehi:nd.erten 

inl>sterreich - ohne Racksicht auf die Schidigungsur'sache - einen 

nationalen Behindertenauswe~s einzufahren ? 

4.) 'Wird das. Bundesministerium fiir Soziale Verwaltung a.lsMitglled 

des "Beirates des BUlldesministeriums far Gesundhei t ",nd' Umwel t­

schutz fiir Behindertenfragen" diesem Beirat mit der Problematik des 

.na ti onalen und in terna t.i onalen Schwerbehindertenauswei ses befassen .? 

.- . ,--....... ~ ," 
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